
Landkreis Jerichower Land  
Der Landrat 
 

Vorlagen-Nr.: 03/117/20 
öffentliche Beratung 

Bereich:  Fachbereich Kinder-Jugend-Familie 

Aktenzeichen: 51 11 07 

Datum: 15.09.2020 

 

Beratungsfolge: 

Gremium Datum Ja Nein Enth. Bemerkung 

Jugendhilfeausschuss 15.10.2020      

 

 

Beratungsgegenstand (Bezeichnung): 

Verlängerung der Komplementärförderung der Fachkraftstelle "Jugend International" im 

Jugendhaus Thomas Morus 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Jugendhilfeausschuss beschließt: 

 

1. Die Komplementärförderung der Fachkraftstelle „Jugendarbeit International“ für den 

Zeitraum 1. Oktober bis 31. Dezember 2020, vorbehaltlich der Förderung des Lan-

desverwaltungsamtes, in Höhe von 1.811,68 € fortzuführen. 

 

2. Die Komplementärförderung der Fachkraftstelle "Jugendarbeit International", vorbe-

haltlich der Förderung des Landesverwaltungsamtes, des Vorhandenseins entspre-

chender Haushaltsmittel und der Erfüllung aller haushaltsrechtlichen Voraussetzun-

gen, für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 in Höhe von 11.535,21 

€ fortzuführen. 

 

 

Dr. Burchhardt 
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Sachverhalt (Begründung): 

Im Laufe des Jahres 2015 nahm die Zahl der geflüchteten Kinder und Jugendlichen im 

Landkreis Jerichower Land stetig zu. In der Stadt Genthin kam es im Jugendhaus „Thomas 

Morus“ innerhalb kurzer Zeit zu einem enormen Besucheraufwuchs. 

 

Um diese Besuchergruppe (täglich ca. 40-45 Besuchern) mit qualifiziertem pädagogischem 

Personal begleiten zu können, wurde seitens des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt 

die Förderung einer Fachkraftstelle in Aussicht gestellt. Eine Voraussetzung dafür war, dass 

der Landkreis Jerichower Land als Komplementärförderer zur Verfügung steht. Diese Kom-

plementärförderung in Höhe von 15 v. H. an den förderfähigen Gesamtmaßnahmekosten 

(BV 03/239/17) wurde vom Jugendhilfeausschuss am 17. August 2017 beschlossen. 

Dadurch konnte, unter Beteiligung des Landkreises Jerichower Land, eine Vollzeitstelle etab-

liert werden. 

 

Diese Fachkraftstelle war auf 3 Jahre befristet. Innerhalb dieser Zeit, sollte es gelingen, die 

Zielgruppe in die Regelangebote des Jugendhauses „Thomas Morus“ zu integrieren. 

 

Vom Jugendhaus „Thomas Morus“ kamen jedoch bereits Ende des Jahres 2019 erste Hin-

weise, dass aufgrund der noch immer hohen Besucherzahlen (täglich 20-25 Besucher) in der 

Zielgruppe, keine vollumfängliche Integration hat stattfinden können. 

 

Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat nach einem gemeinsamen Gespräch die 

Bereitschaft signalisiert, die Fachkraftstelle „Jugendarbeit International“ bis zum 31. Dezem-

ber 2021 zu verlängern. Die hohen Besucherzahlen und das Fehlen eines Jugendmigrati-

onsdienstes im Landkreis Jerichower Land hat die Entscheidung der zuständigen Stelle ent-

sprechend beeinflusst. 

 

Für den Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 31. Dezember 2020 besteht die Möglichkeit die 

Vollzeitstelle zu den gleichen Bedingungen weiter zu fördern. Auf den Landkreis Jerichower 

Land würden bei gleichbleibender Förderung 1.811,68 € entfallen (die Förderung des Land-

kreises Jerichower Land für ein Kalenderjahr betrug 7.300,00€). 

 

Ab 01. Januar bis 31. Dezember 2021 ist die Förderung durch das Landesverwaltungsamt 

Sachsen-Anhalt pauschal auf 30.000 € begrenzt. Um diese wichtige Arbeit auf mindestens 

ähnlichem Niveau fortführen zu können, erhöht der Landkreis Jerichower Land seine Mittel 

auf 11.535,21 €. Damit kann die Fachkraftstelle bei 37 Wochenarbeitsstunden fortgeführt 

werden. 

 

Um perspektivisch eine längerfristige bzw. dauerhafte Lösung finden zu können, werden im 

Jahr 2021 das Jugendhaus „Thomas Morus“, das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 

und die übrigen beteiligten Institutionen, die Möglichkeit der Einrichtung eines Jugendmigra-

tionsdienstes prüfen. 

 

 

Anlagen: keine 
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Nachweis der haushaltsrechtlichen Ermächtigung:  ja    nein  

Buchungsstelle(n)/Bezeichnung: 36200100.531800/731800 

Planansatz: 216.500,00 € 

abzüglich Bedarf für das laufende Haushaltsjahr: 204.652,94 € 

= überplanmäßig   außerplanmäßig       1.811,68 €  

= Aufwand    Auszahlung  

Deckung durch Mehrertrag  Mehreinzahlung  bei       

Deckung durch Minderaufwand   Minderauszahlung  bei       

 

Prüfvermerk durch Fachbereich Finanzen:       

(nur für üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen) 
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